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GZ: 04/00/79739/1995/095

Gebrauchsgebihrenordnung; Tarife ab 1.1.2026

Gebrauchsgebiihrenordnung
Stand vom 1.1.2026

(Tarifordnung fiir den Sondergebrauch 6ffentlichen Gutes, Gemeinderatsbeschluss vom 14.
Dezember 1976, kundgemacht im Amtsblatt Nr. 25/1976, abgedndert durch
Gemeinderatsbeschluss vom 19. Marz 1997, kundgemacht im Amtsblatt Nr. 8/1997),
zuletzt abgeandert durch Gemeinderatsbeschluss vom 16. Dezember 2009, kundgemacht
im Amtsblatt Nr. 24/2010).

A) ALLGEMEINER TEIL"
1. ANWENDUNGSBEREICH

1.1. Die Stadtgemeinde Salzburg als Eigentliimerin des 6ffentlichen Gutes und des dartiber
befindlichen Luftraumes gestattet den Sondergebrauch daran in der Regel nach den
Bestimmungen dieser GebrauchsgeblUhrenordnung. Davon abweichende
Sondervereinbarungen sind zulassig, bediirfen jedoch der Genehmigung des jeweils
zustandigen Organes der Stadtgemeinde.

1.2. Diese Gebrauchsgebiihrenordnung findet auch auf im Eigentum der Republik
Osterreich oder des Landes Salzburg stehende Ortsdurchfahrten von Bundes- bzw.
LandesstraBen Anwendung, soweit hieflir die Bundes- bzw. LandesstraBenverwaltung der
Stadtgemeinde Salzburg als StraBenerhalterin die Ermachtigung zur Einhebung des
Beniltzungsentgeltes im Namen des Grundeigentiimers erteilt haben.

1.3. Die Gebrauchsgebihrenordnung findet auch sinngemaf fiir die Benlitzung von
Privatgrund der Stadtgemeinde Salzburg Anwendung, soweit keine Sondervereinbarungen
getroffen werden.

1.4. Die Gebrauchsgebihrenordnung findet auch fir alle vor ihrem Inkrafttreten von der
Stadtgemeinde gestatteten Gebrauchseinrichtungen Anwendung. In diesen Fallen kommt
der Gestattungsvertrag nach MaBgabe dieser Gebrauchsgebiihrenordnung dadurch
zustande, dass der Berechtigte das sich auf Grund des Besonderen Teiles ergebende
Benltzungsentgelt bezahlt.
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2. GESTATTUNG

2.1. Die zivilrechtliche Zustimmung wird durch die MA 04/00 Bereich
Grundstlicksangelegenheiten im Wege eines Gestattungsvertrages erteilt. Auf die Erteilung
der zivilrechtlichen Zustimmung besteht kein Rechtsanspruch.

2.2. In jenen Fallen, fir die neben der zivilrechtlichen Zustimmung auch eine in die
Zustandigkeit einer Dienststelle des Magistrates Salzburg fallende behdrdliche
Berechtigung erforderlich ist, gilt der entsprechende Antrag (Ansuchen oder Anzeige) auch
als Ansuchen um Erteilung der zivilrechtlichen Zustimmung. Der Antrag wird von der fir
die behordliche Angelegenheit zustdndigen Dienststelle an die 04/00 Bereich
Grundstlicksangelegenheiten Gbermittelt.

2.3. Soferne eine in die Zustdndigkeit einer Dienststelle des Magistrates Salzburg fallende
behoérdliche Berechtigung nicht erforderlich ist, ist das Ansuchen um Erteilung der
zivilrechtlichen Zustimmung an die MA 04/00 Bereich Grundstlicksangelegenheiten zu
richten.

2.4. Die zivilrechtliche Zustimmung erfolgt unter der Voraussetzung, dass samtliche
notwendigen behdérdlichen Berechtigungen erteilt werden.

2.5. Der Gestattungsvertrag kommt nach MaBgabe dieser Gebrauchsgebiihrenordnung
dadurch zustande, dass der Antragsteller auf Grund der ihm zur Kenntnis gebrachten
Zustimmung namens der Stadtgemeinde Salzburg von der ihm erteilten zivilrechtlichen
Berechtigung Gebrauch macht.

2.6. Dieser Gestattungsvertrag gilt bei Vorliegen einer behdérdlichen Berechtigung flr
deren Gultigkeitsdauer, wobei bei Vorhandensein mehrerer behdrdlicher
Berechtigungszeitraume der langste hievon maBgebend ist. Bei Fehlen einer behdrdlichen
Berechtigungsdauer bzw. wenn eine behdérdliche Berechtigung lGiberhaupt nicht erforderlich
ist, gilt die Zustimmung unbefristet erteilt.

2.7. In allen Fallen gilt die Zustimmung aber nur gegen Widerruf erteilt, wobei der Widerruf
jederzeit ohne Angabe von Grinden mdglich ist.

2.8. Mit Ablauf des Gestattungsvertrages muss die Gebrauchseinrichtung unverziiglich
entfernt werden; auBerdem ist der friihere Zustand wieder ordnungsgemaB herzustellen.

3. BENUTZUNGSENTGELT

3.1. Das sich auf Grund des Besonderen Teiles der Gebrauchsgebliihrenordnung ergebende
Beniltzungsentgelt wird von der Stadtgemeinde Salzburg mittels Rechnung
vorgeschrieben. Fir standige Gebrauchseinrichtungen kénnen Dauerrechnungen aber
jahrlich wiederkehrende Zahlungen ausgestellt werden.

3.2. Das Beniltzungsentgelt ist binnen 14 Tagen nach Zustellung der Rechnung, bei
Dauerrechnungen zum jeweils festgesetzten Zahlungstermin fallig.

3.3. Bei Abanderungen des Besonderen Teiles dieser Gebrauchsgebiihrenordnung ist der
Berechtigte verpflichtet, die sich jeweils ergebenden neuen Beniltzungsentgelte zu
entrichten.

3.4. Wenn der Berechtigte das Benlitzungsentgelt nicht binnen 3 Monaten nach Zustellung
der Rechnung bezahlt, gilt der Gestattungsvertrag mit sofortiger Wirkung als aufgeldst und
ist die Gebrauchseinrichtung unverziglich zu entfernen. Die Aufldsung setzt eine



schriftliche Mahnung voraus und tritt die vorangefiihrte Rechtsfolge nicht vor Ablauf eines
Monates nach Zustellung der schriftlichen Mahnung ein.

3.5. Die im Besonderen Teil angeflihrten Tarifposten der Gebrauchsgebihrenordnung sind
nach dem VPI 2005 bzw. einen an dessen Stelle tretenden Index jahrlich wert zu sichern.
Als Basis der Wertsicherung wird die jeweilige fiir den Monat September verlautbarte
Indexzahl zur Berechnung der Tarife fur das jeweilige Folgejahr herangezogen.

4. ZONENEINTEILUNG

Soweit im Besonderen Teil dieser Gebrauchsgebiihrenordnung bei der Festlegung der
Tarifsdtze verschiedene Zonen genannt werden, sind diese in dem einen wesentlichen
Bestandteil dieser Gebrauchsgeblihrenordnung bildenden Anhang umschrieben. Die zur
Abgrenzung angefiihrten StraBenziige gehéren mit ihren beiden Seiten zur jeweils inneren
Zone.

Tarifpost Bezeichnung

1. GESCHAFTSVORBAUTEN:

Portalausgestaltungen, Ladenvorbauten, sonstige gedeckte Vorbauten
(Veranden, Windfange und dergleichen, Schaufenster, Rollbalkenkasten,
Alarmanlagen, Lautsprecheranlagen und dergleichen je angefangenen m? pro
Jahr

a)inderZone 1
b) in der Zone 2

2. SONSTIGE VORBAUTEN UND SCHACHTE:

Stitzmauern, Pfeiler, Gebaudesockel und alle anderen vom Boden
aufgehenden Bauteile, Vorlegestufen, Licht-, Luft-, Material- und sonstige
Schichte je angefangenen m? pro Jahr

3. GESCHAFTSUBERBAUUNGEN:

3.1. Vordéacher und alle sonstigen festen Geschaftsiiberbauungen je angefangenen
m?2in Anspruch genommenen Luftraumes pro Jahr

a) inder Zone 1
b) in der Zone 2
c) je Anlage jedoch mindestens pro Jahr

3.2. Sonnenschutzplanen, Markisen und dhnliche Wetterschutzeinrichtungen je
angefangenen m?in Anspruch genommenen Luftraumes pro Jahr

a) inder Zone 1
b) in der Zone 2
c) je Anlage jedoch mindestens pro Jahr
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EUR

65,51
33,93

12,81

33,93
17,09
26,38

17,09
8,50
26,38



7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

SONSTIGE UBERBAUUNGEN:

Balkone, Erker, Vordacher, Dachvorspriinge, Gesimse und sonstige
Uberbauungen

a) fur jedes GeschoRB je angefangenen m? pro Jahr
b) mindestens jedoch fiir die einzelne Anlage pro Jahr

SCHILDER:

Fir Aufschriften und Ankindigungen in Form von Flachschildern, Buchstaben,
Firmenzeichen und dhnlichen Hinweisen, ausgenommen Fahrplan- und
Haltestellenschilder von dem 6ffentlichen Verkehr dienenden
Unternehmungen je angefangenen m? Gesamtflache (umschriebene Fliche)
pro Jahr

a) unbeleuchtet
b) beleuchtet

LICHTANLAGEN:
Im Boden eingebaute Beleuchtungsanlagen pro Jahr
SCHAUKASTEN:

Flir an Mauern, Zaunen und dergleichen gesondert angebrachte Schaukasten,
freistehende Schauk&sten und Vitrinen je angefangenen m? Schauflache pro
Jahr

a) unbeleuchtet
b) beleuchtet

City-Light-Posters (fir Fremdwerbung) beleuchtet und unbeleuchtet je
angefangenen m? Schaufliche pro Monat

GESCHAFTSEINRICHTUNGEN:

Aufstellung von Tischen und Stiihlen vor Gastbetrieben (Schanigarten) je
angefangenen m? und je angefangenen Monat

a) inder Zone 1
b) in der Zone 2
c) je Anlage und angefangenen Monat jedoch mindestens

Ausstellung von Waren aller Art zu Verkaufszwecken je angefangenen m2 und
je angefangenen Monat

a) inder Zone 1
b) in der Zone 2
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2,57
12,81

12,81
26,38

26,38

26,38
52,83

25,46

5,35
2,75
32,77

3,81
1,86



8.3.

8.4.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.

Aufstellung von Pflanzen, Tépfen, Schalen und sonstigen Gegenstanden zu
Dekorationszwecken je Einrichtung und je angefangenen Monat

Jede andere Benltzung 6ffentlichen Gemeindegrundes zu gewerblichen
Zwecken (z.B. Materiallagerung, Arbeitsflachen) davon ausgenommen ist die
Aufstellung von Sondermiill-Sammelbehaltern fir Papier, Glas und dergleichen,
je angefangenen m? und je angefangenen Monat

a)inderZone 1
b) in der Zone 2
c) je Anlage und je angefangenen Monat jedoch mindestens

VERKAUFSHUTTEN:

Kioske, Verkaufswagen und sonstige geschlossene Verkaufseinrichtungen je
angefangenen m? und je angefangenen Monat

a)inderZone 1
b) in der Zone 2
c) je Einrichtung und je angefangenen Monat jedoch mindestens

SONSTIGE VERKAUFSEINRICHTUNGEN:

Standortgebundene offene Verkaufseinrichtungen wie Tische, Truhen,
Handwagen und dergleichen, einschlielllich der Wetterschutzeinrichtungen wie
Planen und Schirme je angefangenen m? und je angefangenen Monat

a)inderZone 1

b) in der Zone 2
c) je Einrichtung und je angefangenen Monat jedoch mindestens

Bewegliche Verkaufseinrichtungen auch flir den Verkauf im Umherziehen wie
Bauchldden, Tragen, Handwéagen und dergleichen (ausgenommen in sozial
begriindeten Hartefallen wie z.B. bei Kriegs- und Zivilinvaliden) je Einrichtung
und je angefangenen Monat

Malerstaffeleien
pro Monat
AUTOMATEN:

Automaten aller Art, freistehend oder an Gebduden, Mauern, Einfriedungen
und dergleichen angebracht

a) bis zu einer Tiefe von 40 cm und einer Breite von 50 cm je Einrichtung und
Einwurfstelle pro Jahr
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0,00

11,55
4,98
102,43

42,41
21,29
106,28

28,02
10,58
53,30

106,28

33,04

158,95



12.

13.

13.1.

13.2.

14.

15.

15.1.

15.2.

16.

16.1.

16.2.

b) bei Uberschreiten eines dieser Ausmale je Einrichtung und Einwurfstelle pro
Jahr

ZEITUNGSSTANDER:

Bewegliche Verkaufseinrichtungen fiir Zeitungen und dhnliches zur
Selbstbedienung je Vorrichtung pro Jahr

a) bei Aufstellung an Sonn- und Feiertagen
b) bei taglicher Aufstellung

EINRICHTUNGEN FUR FAHRRADER:
Fahrradstander unentgeltlich
Gewerbsmaliger Fahrradverleih unentgeltlich

MASTEN:

Masten, Fahnenstangen und dhnliche Vorrichtungen (ausgenommen sind
Fahnenstangen fiir Dienststellen von Gebietskdrperschaften oder
diplomatischen und konsularischen Vertretungen sowie Masten, die der
offentlichen Versorgung und dem &ffentlichen Verkehr dienen) je Vorrichtung
pro Jahr

PLAKATWERBUNG:

Ankindigungstafeln zu wirtschaftlichen Werbezwecken, mittels
Bogenanschlags auf Holzverschalungen, an Hausmauern, Bauplanken,
Einfriedungen und dhnlichem (Plakatwande sowie LitfaRsaulen)

a) je angefangenen m? Plakatflache und je angefangenen Monat

b) mindestens jedoch fiir eine Anklindigungseinrichtung je angefangenen
Monat

Verteilung von Werbematerial, Flyer, Warenproben, etc. zu wirtschaftlichen
Werbezwecken bis jeweils 5 Personen pro Tag

ANKUNDIGUNGSTAFELN:

Bewegliche Stander zu wirtschaftlichen Werbezwecken und Ankiindigungen
aller Art je Stander und angefangene Woche

fir jeden nicht genehmigten aufgestellten Werbestdnder, der durch die Stadt
entfernt werden muss, werden dem jeweilig dafiir Verantwortlichen in
Rechnung gestellt (X)

Ortsfeste Sammelreklamestander
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213,44

20,48

132,73

0,00

0,00

0,00

2,70

13,89

120,63

3,32

3,32



16.3.

17.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

19.

20.

a) fir die Anbringung von weniger als 6 Einzelankiindigungen pro Jahr
b) flir die Anbringung von 6 und mehr Einzelankiindigungen pro Jahr

Fahrplan- und Haltestellentafeln, wenn mit diesen Ankiindigungen
wirtschaftliche Werbezwecke verbunden sind je Tafel pro Jahr

SPRUCHBANDER:

Spruchbander und Transparente aller Art je Einrichtung und angefangene
Woche

AUFSTELLUNG VON FAHRZEUGEN:

Fahrzeuge des Ausflugswagen-Gewerbes (Stadtrundfahrten-Gewerbe) sofern
deren Standplatze nicht gemaR § 96 Abs 4 StVO durch Verordnung festgelegt
und entsprechend gekennzeichnet sind

a) Fahrzeuge fir weniger als 9 Fahrgéaste pro Jahr

b) Fahrzeuge fiir 9 bis 30 Fahrgéaste pro Jahr
c) Fahrzeuge fiir mehr als 30 Fahrgaste pro Jahr

Pferdefuhrwerke (Fiaker) sofern deren Standplatze nicht gemaR § 96 Abs 4
StVO durch Verordnung festgelegt und entsprechend gekennzeichnet sind je
Standplatz pro Jahr

Abstellen von Privat-Fahrzeugen

a) Personen-Kraftwagen pro Fahrzeug und Jahr

b) Lastkraftwagen, Anhanger, Wohnwagen und dergleichen und Nutzfahrzeuge

pro Fahrzeug und Jahr

VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN:

Ober- und unterirdische Leitungen (Drdhte, Kabel, Rohre, Kanéle, Rohrkanéle
und dergleichen) mit Ausnahme jener Einrichtungen (auch offentliche

Minzfernsprecher) und Anschliisse, die der 6ffentlichen Versorgung und dem

offentlichen Verkehr dienen

a) je angefangenen Langenmeter pro Jahr
b) fiir eine Anlage jedoch mindestens pro Jahr

GELEISE:

Private Gleisanlagen aller Art (ausgenommen sind solche, die dem 6ffentlichen

Verkehr dienen)

a) je angefangenen Langenmeter pro Jahr
b) fir jede StraRenquerung jedoch mindestens pro Jahr
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78,30

156,58

0,00

52,83

171,88
342,07
530,48

187,03

404,25

808,43

1,34
12,81

0,00
0,00



21.

21.1.

21.2.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

23.

23.1.

BAUSTELLENEINRICHTUNGEN:
je angefangenen m? und je angefangene Woche
a)inderZone 1

b) in der Zone 2
¢) mindestens jedoch pro Baustelleneinrichtung und je angefangene Woche

sofern jedoch die offentlichen Verkehrsflachen auch weiterhin - wenn auch
eingeschrankt - der allgemeinen Nutzung zur Verfiigung stehen (Uberbauungen
etc.) je angefangenen m? und je angefangene Woche

a)inderZone 1
b) in der Zone 2

c) mindestens jedoch pro Baustelleneinrichtung und je angefangene Woche

NUTZUNG OFFENTLICHEN GEMEINDEGRUNDES; WELCHER NOCH NICHT ALS
VERKEHRSFLACHE AUSGEBAUT IST:

Zur gartnerischen Nutzung

a) je angefangenen m? und pro Jahr
b) mindestens jedoch pro Gebrauchnahme

Zur landwirtschaftlichen Nutzung

a) je angefangenen m? und pro Jahr
b) mindestens jedoch pro Gebrauchnahme

Zur Nutzung fir Lager- und Betriebszwecke

a) je angefangenen m? und pro Jahr
b) mindestens jedoch pro Gebrauchnahme

Die Vorschreibung eines Gebrauchsentgeltes nach den Tarifposten 22.1., 22.2.
und 22.3. entfallt, wenn es sich bei der geniitzten Flaiche um eine
Abtretungsflache im Sinne des § 15 BGG handelt und die Nutzung durch den
zur Abtretung Verpflichteten bzw. dessen Rechtsnachfolger erfolgt.

SONSTIGER VORUBERGEHENDER SONDERGEBRAUCH:

Wirtschaftliche Verkaufs- und Werbeausstellungen, Informations- und
Warenstdande, Wanderunternehmungen, von Personen getragene Werbung

a) je angefangenen m? pro Tag
b) mindestens jedoch je Einrichtung pro Tag
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3,32
1,66
33,04

1,66
0,81
19,80

0,14

8,50

0,01
3,39

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00



23.2. Musikveranstaltungen (Platzkonzerte) und Umziige zu wirtschaftlichen
Werbezwecken je Anlass pro Tag

23.3. Open-Air-Veranstaltungen pro verkaufter Karte
bei entgeltlichen Veranstaltungen aber jedenfalls pro Veranstaltung

24. INANSPRUCHNAHME OFFENTLICHEN GEMEINDEGRUNDES OHNE
GENEHMIGUNG:

pro Einrichtung und Tag als Mindestschadenersatz

Anhang

Einteilung der Zonen

Umschreibung der Zone 1:

STADT:

SALZBURG

0,00
0,69

2.694,84

33,04

Bei der Salzach beginnend: Millner Steg - Friedrich-Gehmacher-Strae - Bernhard-
Paumgartner-Weg - RainerstraBBe - Franz-Josef-StraBBe — gedachte Linie durch den
Kapuzinerberg zur Einmindung der Steingasse in die ImbergstraBe - Franz-Rehrl-Platz -
Nonntaler Briicke — Rudolfsplatz - Nonntaler HauptstraBe bis zum Haus Schanzlgasse Nr.
14 und entlang der Ménchsbergwand bis zum Klausentor und von dort in gedachter Linie

zum ostseitigen Brickenkopf des Miillner Steges.

Umschreibung der Zone 2:
Ist das auBerhalb der Zone 1 gelegene Stadtgebiet.

Far den Blrgermeister:
Mag. Alexander Molnar

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

| | Informationen zur Prufung der elektronischen
| | Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.stadt-salzburg.at/amtssignatur



https://www.stadt-salzburg.at/amtssignatur

	Gebrauchsgebührenordnung
	Stand vom 1.1.2026
	1. ANWENDUNGSBEREICH
	2. GESTATTUNG
	3. BENUTZUNGSENTGELT
	4. ZONENEINTEILUNG
	Einteilung der Zonen
	Umschreibung der Zone 1:
	Umschreibung der Zone 2:

